
Verbeamtung bei Quereinstieg mit 47 und GdB 50 in
Niedersachsen unter Anerkennung von
Anrechnungszeiten möglich?
Beitrag von „Seph“ vom 20. März 2022 12:41

Zitat von Klinger

Vielleicht hatte er dabei §4 Absatz 1 NBG im Kopf: "Der Vorbereitungsdienst wird im
Beamtenverhältnis auf Widerruf abgeleistet." 

Oder gemäß §25, Absatz 8 NBG: §16 NLVO, Absatz 5, Satz 1, denn meine Einstellung
beruht ja auf einer "Sondermaßnahme zur Gewinnung von Lehrkräften".

Dann bitte auch §4 Abs. 3 NBG nicht übersehen. Es gibt auch Arbeitsstellen für nicht beamtete
Lehrkräfte außerhalb des ÖD. §25 Abs. 8 zielt auf die weiter oben schon einmal erwähnten
Ausnahmen wie z.B. Übergang nach langer Dienstzeit als Soldat in das zivile Berufsleben. §16
Abs. 5 NLVO hingegen könnte durchaus einschlägig sein.
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